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Eröffnung der Bereitschaftsdienstpraxis in Potsdam, 6. Januar 2012 
 
 
Statement Dr. med. Hans-Joachim Helming 
Vorsitzender des Vorstandes der KV Brandenburg 

 

 

Mit der „KV RegioMed-Bereitschaftsdienstpraxis“ beschreiten wir im Land Brandenburg Neuland. 

Es ist ein Modellprojekt aus der gemeinsamen Ideenwerkstatt von KV Brandenburg, der AOK 

Nordost und der BARMER GEK, der IGiB, Innovative Gesundheitsversorgung in Brandenburg. 

 

„KV RegioMed“ ist ein Strukturkonzept, mit dessen Hilfe wir in den kommenden Jahren die 

medizinische Versorgung in Brandenburg in hoher Qualität erhalten wollen. Eine sehr flexible 

Struktur, die aus mehreren Modulen besteht und daher passgenau auf die jeweiligen 

Versorgungssituationen zugeschnitten und dem jeweiligen regionalen Versorgungsbedarf 

angepasst werden kann. Deren Einsatz erfolgt also nur dort, wo er auch Sinn macht! 

 

Bei dem Modul „KV RegioMed-Bereitschaftsdienstpraxis“ werden, der Grundüberlegung folgend, 

ambulante und stationäre Kompetenzen und Kapazitäten zusammengebracht, um eine optimale 

Nutzung der verfügbaren Ressourcen zu gestalten. Das ist eine fundamentale Voraussetzung, 

wenn trotz geringer Arztzahlen, aber älter und kränker werdender Bevölkerung, eine stabile 

medizinische Versorgung gesichert bleiben soll! 

 

In der Bereitschaftspraxis werden zum Beispiel am Krankenhaus bestehende Möglichkeiten 

genutzt, um in jenen Zeiten, in denen die Arztpraxen in aller Regel nicht geöffnet haben, akut - 

aber nicht lebensbedrohlich - Erkrankte,  ärztlich zu versorgen. 

 

Mit dieser direkten Anbindung an ein Krankenhaus werden Synergieeffekte gewonnen, mit denen 

letztlich Kosten gespart werden können, ohne dass die Versorgungsqualität leidet. 

 

Im Gegenteil: In enger Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus lassen sich im Bedarfsfall als 

Bagatellerkrankung zunächst erscheinende, sich dann aber als z.B. Herzinfarkt herausstellende 

Krankheiten schnell mit den Möglichkeiten behandeln, die ein Krankenhaus bietet – nicht aber die 

Wohnung des Patienten. 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  


